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Sehr geehrter Herr Kindler,

ich bestätige Ihnen wunschgemäß den Eingang Ihrer E-Mail und Ihres
Schreibens vom 21.10.2020. Ihr Antrag hat das Aktenzeichen
SeIFG/286.2/1-644 IFG  erhalten. Künftigen Schriftwechsel bitte ich
nur unter Angabe dieses Aktenzeichens zu führen.

Die Prüfung Ihres Antrages dauert hier leider noch an. Das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist bestrebt,
alle eingehenden Anträge auf Informationszugang schnellstmöglich zu
bearbeiten.

Derzeit finden die letzten Vorbereitungen für eine zeitnahe Entschei-
dung des Aufsichtsrates (AR) der Toll Collect zur Gründung der Mo-
bilfunkinfrastrukturgesellschaft statt. Dabei werden auch die von
Ihnen angeforderten Dokumente finalisiert. Die ausverhandelten Do-
kumente stellen wir Ihnen unmittelbar nach dem AR-Beschluss gerne
zur Verfügung. Der AR tagt voraussichtlich im Dezember 2020. Ich
bitte Sie daher unter Hinweis auf § 4 Absatz 1 IFG noch um etwas
Geduld.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Alexandra Mause

Hinweis zum Datenschutz:
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Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten wurden bzw.
werden zwecks Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres Anliegens
verarbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grund-
lage verarbeitet werden, hängt von Ihrem Anliegen und den konkreten
Umständen ab. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Rechte als
Betroffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
https://www.bmvi.de/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html.


